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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
 
1. Allgemeines 

a) Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden 
Bedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen 
des Bestellers werden von uns nicht anerkannt, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widerspre-
chen.  

 
b) Diese Bedingungen gelten auch für künftige Liefe-

rungen, auch wenn diese Bedingungen im Einzel-
fall nicht besonders in Bezug genommen worden 
sind. 

 
c) Unsere Angebote sind unverbindlich und freiblei-

bend. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schrift-
liche Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der 
Ware zustande.  

2. Preis, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltung-
srecht  
a) Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Um-

satzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ab 
Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch 
ausschließlich Verpackung und Entladung.  

 
b) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten fol-

gende Zahlungsbedingungen:  
 

1/3  Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestä-
tigung, 

1/3  unverzüglich nachdem wir dem Besteller 
mitgeteilt haben, daß die Hauptteile ver-
sandbereit sind, 

1/3  innerhalb eines Monats nach Gefahrüber-
gang.  

 
c) Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen mit 

Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 
denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung ei-
nes Zurückbehaltungsrechts durch den Besteller 
ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf 
dem selben Vertragsverhältnis oder die Gegen-
ansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt.  

 
d) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe 

von 12%, mindestens jedoch in Höhe von 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 288 
Abs. 2 BGB zu ersetzen. Soweit der Zinssatz ge-
mäß Satz 1 den gesetzlichen Verzugszins nach § 
288 BGB übersteigt, steht dem Besteller der 
Nachweis frei, daß ein Verzugsschaden nicht oder 
nicht in dieser Höhe entstanden ist. Weisen wir ei-
nen höheren Verzugsschaden nach, so bleibt uns 
dessen Geltendmachung vorbehalten.  

 
e) Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so 

werden alle Forderungen, auch wenn wir zu ihrer 
Begleichung Wechsel entgegengenommen oder 
sonstige Stundungsvereinbarungen getroffen ha-
ben, sofort fällig. 

 
f) Tritt in den Vermögensverhältnissen des Bestellers 

eine wesentliche Verschlechterung ein, die unse-
ren Anspruch gefährdet, so sind wir berechtigt, 
Vorkasse oder Sicherheit zu verlangen. Das gilt 
auch dann, wenn uns solche vor Vertragsschluß 
vorhandenen Umstände erst nachträglich bekannt 
werden. Wird die Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung trotz Mahnung und angemessener Nach-
fristsetzung innerhalb der Nachfrist nicht geleistet, 
sind wir berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten 
oder bzw. und Schadensersatz zu verlangen.  

 
In den vorbezeichneten Fällen kann die Zahlung 
oder Sicherheitsleistung nicht von der Rückgabe 
laufender Wechsel abhängig gemacht werden. 

3. Lieferung / Lieferzeit 
a) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.  
 
b) Liefertermine und Lieferfristen gelten nur annä-

hernd. Wird die Ware vereinbarungsgemäß vom 
Besteller abgeholt, ist die Lieferfrist eingehalten, 
wenn die Ware spätestens zum Liefertermin ver-
sandbereit ist. Wird die Ware auf Wunsch des Be-
stellers an den Besteller versandt, ist die Lieferfrist 
eingehalten, wenn die Ware dem Spediteur spä-
testens bis zum Liefertermin übergeben wurde. 

 
c) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt 

vorbehalten.  
 

d) Bei Leistungsverzögerungen durch höhere Gewalt, 
Aufruhr, Streik, Aussperrung oder eine von uns 
nicht zu vertretende Betriebsstörung (auch bei un-
seren Zulieferern) verlängert sich die Leistungszeit 
mindestens um den Zeitraum bis zur Behebung 
der Störung. Wir haben das Recht, in einem sol-
chen Fall bei dauernden Leistungsverzögerungen 
unter Ausschluß jedweder Ersatzansprüche ganz 
oder teilweise vom Vertrage zurückzutreten. Wir 
teilen dem Besteller Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse baldmöglichst mit. 

 
e) Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der 

Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
 
f) Für den Fall, daß die Abnahme des Liefergegens-

tandes aus Gründen verzögert wird, die der Be-
steller zu vertreten hat, sind wir berechtigt, dem 
Besteller nach Meldung der Versand- bzw. Ab-
nahmebereitschaft die durch die Verzögerung ent-
standenen Kosten zu berechnen. Lagern wir den 
Liefergegenstand bei uns ein, sind wir berechtigt, 
angemessene Kosten für die Einlagerung zu be-
rechnen und zwar mindestens Kosten in der Höhe, 
die entstehen würden, wenn der Liefergegenstand 
bei einem Dritten eingelagert würde. Weitergehen-
de gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.  

4. Transport-/Gefahrübergang 
a) Die Transportkosten einschl. Verpackung trägt der 

Besteller. 
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b) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat und 
zwar auch im Falle von Teillieferungen. Die Ware 
reist auf Gefahr des Bestellers unabhängig vom 
Ort der Versendung oder deren Art. Das gilt auch, 
falls wir ausnahmsweise frei Haus liefern.  

 
c) Bei Abholung durch den Besteller geht die Gefahr 

mit Bekanntgabe der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über. 

 
Verzögert sich der Versand infolge von Umstän-
den, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Ge-
fahr vom Tage der Meldung der Versandbereit-
schaft auf den Besteller über.  
 
Gerät der Besteller in Annahmeverzug, bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen unberührt.  

5. Eigentumsvorbehalt 
a) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von 

uns gelieferten Waren (Vorbehaltsware) solange vor, 
bis unsere sämtlichen Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund 
einschließlich aller Eventualverbindlichkeiten 
(Scheck-, Wechsel- - Zahlung) bezahlt sind. 

 
b) Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordnungs-

gemäßen Geschäftsgang weiterzuverarbeiten und 
weiter zuveräußern, solange er sich mit der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen uns gegenüber nicht im Ver-
zug befindet und er seine Zahlungen nicht einstellt. 
Im einzelnen gilt folgendes: 

 
aa) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe-

haltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sin-
ne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Durch Verarbeitung oder Umbildung der Vor-
behaltsware erwirbt der Besteller nicht das 
Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen 
Sache.  

 
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegens-
tänden verarbeitet, vermischt, vermengt oder 
verbunden, erwerben wir Miteigentum an der 
neuen Sache zu einem Anteil, der dem Ver-
hältnis des Rechnungswertes unserer Vorbe-
haltsware zum Gesamtwert entspricht. 
 
Auf die nach den vorstehenden Bestimmungen 
entstehenden Miteigentumsanteile finden die 
für die Vorbehaltsware geltenden Bestimmun-
gen entsprechend Anwendung. 
 

bb) Der Besteller tritt hiermit die Forderungen aus 
dem Weiterverkauf oder den sonstigen Ver-
äußerungsgeschäften mit allen Nebenrechten 
an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als 
die Ware verarbeitet, vermischt oder ver-
mengt ist und wir hieran in Höhe unseres Fak-
turenwertes Miteigentum erlangt haben. So-
weit die Vorbehaltsware verarbeitet, vermischt 
oder vermengt ist, steht uns aus dieser Zessi-
on ein im Verhältnis vom Fakturenwert unse-
rer Vorbehaltsware zum Fakturenwert des 
Gegenstandes entsprechender Bruchteil der 
jeweiligen Forderung aus der Weiterveräuße-

rung zu. Wird die Vorbehaltsware vom Bestel-
ler zusammen mit anderen nicht von uns ge-
lieferten Waren veräußert, tritt der Besteller 
hiermit einen Anteil der Forderung aus der 
Weiterveräußerung in Höhe des Fakturenwer-
tes unserer Vorbehaltsware an uns ab. 

 
Hat der Besteller diese Forderung im Rahmen 
des echten Factorings verkauft, so tritt er 
hiermit die an ihre Stelle tretende Forderung 
gegen den Factor an uns ab. Wird die Forde-
rung aus der Weiterveräußerung durch den 
Besteller in ein Kontokorrentverhältnis mit sei-
nem Abnehmer gestellt, tritt der Besteller 
hiermit seine Forderungen aus dem Kontokor-
rentverhältnis in Höhe des Fakturenwertes der 
Vorbehaltsware an uns ab. 
 
Wir nehmen die obigen Abtretungen hiermit 
an. 
 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung nur 
dann berechtigt, wenn er sich ebenfalls das 
Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung sei-
ner Forderungen aus der Weiterveräußerung 
vorbehält. 
 

cc) Der Besteller ist bis zu unserem Widerruf zur 
Einziehung der an uns abgetretenen Forde-
rungen berechtigt. Die Einziehungsermächti-
gung erlischt bei Widerruf, sowie bei Zah-
lungsverzug des Bestellers oder Zahlungsein-
stellung durch den Besteller. In diesem Fall 
sind wir vom Besteller bevollmächtigt, die Ab-
nehmer von der Abtretung zu unterrichten und 
die Forderung selbst einzuziehen. 

 
Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlan-
gen eine genaue Aufstellung der dem Besteller 
zustehenden Forderungen mit Namen und An-
schrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen 
Forderungen, Rechnungsdatum usw. zu ge-
ben und uns alle für die Geltendmachung der 
abgetretenen Forderungen notwendigen Aus-
künfte und Unterlagen zu erteilen und die 
Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. 

 
dd) Beträge, die aus abgetretenen Forderungen 

beim Besteller eingehen, sind bis zur Überwei-
sung gesondert für uns aufzuheben. 
 

c) Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der 
Vorbehaltsware oder der abgetretenen Forderungen 
sind unzulässig. Von Pfändungen sind wir unter An-
gabe des Pfändungsgläubigers sofort zu unterrich-
ten. 

 
d) Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehen-

den Sicherungen unsere Gesamtforderung gegen 
den Besteller um mehr als 10 %, so sind wir auf Ver-
langen des Bestellers insoweit zur Freigabe ver-
pflichtet. 
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e) Wir können uns aus der zurückgenommenen Vor- 
         behaltsware freihändig befriedigen. 
 
f) Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns 

unentgeltlich. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie 
Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu 
versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschä-
digungsansprüche, die ihm aus Schäden der ge-
nannten Art gegen Versicherungsgesellschaften 
oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in  

       Höhe unserer Forderungen ab. Wir nehmen die Ab    
       tretung an. 

6. Mängelansprüche / Schadensersatz  
a) Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt die 

Nacherfüllung nach unserer Wahl  durch Nach-
besserung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile 
werden unser Eigentum. Frachtkosten tragen wir, 
soweit hierdurch für uns keine unverhältnismäßi-
gen Belastungen eintreten. Im übrigen sind wir im 
Falle der Mangelbeseitigung verpflichtet, alle zum 
Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. Darüber hinaus stehen dem Be-
steller die weiteren gesetzlichen Ansprüche insbe-
sondere auf Rücktritt vom Vertrage und Minderung 
zu, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hier-
für erfüllt sind. § 377 HGB bleibt unberührt. 

 
b) Schadensersatzansprüche des Vertragspartners 

gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter und Er-
füllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Ver-
zug und den §§ 280 ff BGB, sind ausgeschlossen, 
es sei denn, der Schadensersatzanspruch unseres 
Vertragspartners beruht   

 
aa)  auf der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, wenn sie durch eine 
vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverlet-
zung durch uns, eines unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht 
ist oder  

 
cc) auf dem arglistigen Verschweigen von Män-

geln oder  
 
dd) auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-

gen Pflichtverletzung durch uns, unsere ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
oder 

 
ee)   auf dem Produkthaftungsgesetz.  
 

Im Falle einer auf einfacher Fahrlässigkeit beru-
henden Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht (Kardinalpflicht gemäß lit. bb) ist ein Scha-
densersatzanspruch gegen uns auf den typischer-
weise entstehenden und vorhersehbaren Schaden 
der Höhe nach begrenzt.  
 
Es bleibt bei der gesetzlichen Beweislastvertei-
lung.  

 

 
c) Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht, 

soweit wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Ga-
rantie übernommen haben.  

7. Verjährung von Mängelansprüchen 
Ansprüche unseres Vertragspartners aufgrund von 
Mängeln verjähren  
in einem Jahr, es sei denn,  

 
a) es handelt sich um Aufwendungsersatzansprüche 

gemäß § 478 Abs. 2 BGB oder  
 
b) der Mangel beruht auf einer vorsätzlichen oder 

arglistigen Pflichtverletzung durch uns oder unsere 
gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehil-
fen 

 
In den Fällen a) und b) und für Schadensersatzans-
prüche, die nicht gemäß Ziffer 6. ausgeschlossen sind, 
gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Es bleibt 
bei den gesetzlichen Bestimmungen über die Hem-
mung, Ablaufhemmung und über den Neubeginn der 
Verjährung. 

8. Schutzrechte  
Entwickeln oder verbessern wir für den Besteller Pro-
dukte, so behalten wir uns alle Rechte daran vor. Alle 
Zeichnungen, Muster und Modelle bleiben unser Ei-
gentum. Sofern wir Gegenstände nach Angaben oder 
Unterlagen des Bestellers liefern, stellt der Besteller 
uns von etwaigen Schutzrechten Dritter frei. 

9. Erfüllungsort / Gerichtsstand, anwendbares Recht 
a) Als Gerichtsstand für alle Ansprüche, auch aus 

Wechseln und Schecks, wird der für Espelkamp 
zuständige Gerichtsstand vereinbart. Wir haben 
jedoch das Recht, den Besteller auch an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu neh-
men. 

 
b) Es gilt ausschließlich das materielle Recht der 

Bundesrepublik Deutschland.  
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